
INS NEUE EU-FORMAT

FÜHRERSCHEIN 

UMTAUSCH 

Weitere Informationen über den Umtausch vor dem 19. Januar 2013 ausgestellter 
Führerscheine, finden Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Justiz.

BIS WANN MUSS DER FÜHRERSCHEIN 
UMGETAUSCHT WERDEN ?
Nach dem 19. Januar 2025 müssen alle Kartenführerscheine, die zwischen  
1. Januar 1999 und dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurden, umgetauscht werden.

BITTE BEACHTEN: 
Circa zwei Monate vor und nach Ablauf der Umtauschfrist, also im November, 
Dezember, Januar, Februar und März, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. 
Wir bitten Sie daher, den Umtausch rechtzeitig im Laufe des Jahres zu 
beantragen und nicht bis zum Ablauf der Frist zu warten.

Umtausch in das neue EU-Kartenformat: 31,50 Euro 
Gültigkeit der neuen EU-Führerscheine: 15 Jahre

Kartenführerscheine, die ab dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, müssen nach 
Ablauf der Gültigkeit (Feld Nummer 4b) umgetauscht werden.

Papierführerscheine (mit Ausnahme von Personen, die vor 1953 geboren wurden), 
sind spätestens seit dem 19.01.2025 ungültig. 

Personen, welche ab 1953 geboren wurden, sollten sich umgehend um 
den Umtausch ihres Papierführerscheins kümmern.
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Für Kartenführerscheine vom 01.01.1999 - 19.01.2013  -> Ausstellungsdatum ausschlaggebend

UMTAUSCH ERFOLGT SCHRITTWEISE !

Papierführerscheine vor 31. Dezember 1998 -> Geburtsjahr ausschlaggebend

1999 - 2001**
2002 - 2004**

** Das Ausstellungsdatum ist unter Nummer 4a auf dem Kartenführerschein zu finden.

Ab Ausstellungsdatum:

Geburtsjahr:

UMTAUSCH BIS 19. JANUAR 2026
UMTAUSCH BIS 19. JANUAR 2027

VOR 1953* UMTAUSCH BIS 19. JANUAR 2033

*Dies gilt für Kartenführerscheine, die zwischen 01.01.1999 - 18.01.2013 ausgestellt wurden und  
  Papierführerscheine aller Art.

2005 - 2007** UMTAUSCH BIS 19. JANUAR 2028 USW.


